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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 

Bundesgesetz, mit dem das Ökostromgesetz 2012 (ÖSG 2012) geändert wird 

Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 
 § 49 Kostendeckelung für einkommensschwache Haushalte  § 49 Kostenbefreiung einkommensschwacher Haushalte 
    § 57b Inkrafttretensbestimmungen der ÖSG 2012-Novelle BGBl. I 

Nr. xxx/2019 

Kompetenzgrundlage und Vollziehung Kompetenzgrundlage und Vollziehung 

§ 1. (Verfassungsbestimmung) Die Erlassung, Aufhebung und Vollziehung 
von Vorschriften, wie sie in diesem Bundesgesetz enthalten sind, sind auch in den 
Belangen Bundessache, hinsichtlich derer das B-VG etwas anderes bestimmt. Die 
in diesen Vorschriften geregelten Angelegenheiten können unmittelbar von den in 
diesem Bundesgesetz vorgesehenen Einrichtungen versehen werden. 

§ 1. (Verfassungsbestimmung) Die Erlassung, Aufhebung und Vollziehung 
von Vorschriften, wie sie in diesem Bundesgesetz enthalten sind, sind auch in den 
Belangen Bundessache, hinsichtlich derer das B-VG etwas anderes bestimmt. Die 
in diesen Vorschriften geregelten Angelegenheiten können unmittelbar von den in 
diesem Bundesgesetz vorgesehenen Einrichtungen versehen werden. 

Kostendeckelung für einkommensschwache Haushalte Kostenbefreiung einkommensschwacher Haushalte 

§ 49. (1) Personen, die gemäß § 3 Fernsprechentgeltzuschussgesetz zum 
anspruchsberechtigten Personenkreis gehören, sind, jeweils für ihren 
Hauptwohnsitz, von der Pflicht zur Entrichtung eines 20 Euro übersteigenden 
Ökostromförderbeitrags befreit. 

§ 49. (1) Personen, die gemäß § 3 Fernsprechentgeltzuschussgesetz zum 
anspruchsberechtigten Personenkreis gehören, sind, jeweils für ihren 
Hauptwohnsitz, von der Pflicht zur Entrichtung des Ökostromförderbeitrags 
befreit. 

(2) Für das Verfahren, die Befristung der Kostendeckelung, die Auskunfts-, 
Vorlage- und Meldepflicht und das Ende der Zuschussleistung gelten § 4, § 5, 
§ 7, § 8 und § 12 Abs. 1 Fernsprechentgeltzuschussgesetz sinngemäß, wobei die 
GIS Gebühren Info Service GmbH der E-Control sowie dem jeweiligen 
Netzbetreiber auf Verlangen jederzeit Auskünfte zu den Umständen der 
Anspruchsberechtigung sowie den Antragstellern zu geben hat. 

(2) Für das Verfahren, die Befristung der Befreiung, die Auskunfts-, 
Vorlage- und Meldepflicht und das Ende der Zuschussleistung gelten § 4, § 5, 
§ 7, § 8 und § 12 Abs. 1 Fernsprechentgeltzuschussgesetz sinngemäß, wobei die 
GIS Gebühren Info Service GmbH der E-Control sowie dem jeweiligen 
Netzbetreiber auf Verlangen jederzeit Auskünfte zu den Umständen der 
Anspruchsberechtigung sowie den Antragstellern zu geben hat. 

(3) Die E-Control kann durch Verordnung nähere Regelungen insbesondere 
über 

(3) Die E-Control kann durch Verordnung nähere Regelungen insbesondere 
über 

 1. das zur Feststellung des Kostenbegrenzungstatbestandes einzuhaltende 
Verfahren sowie die Geltendmachung der Befreiung durch den 
Begünstigten, 

 1. das zur Feststellung des Befreiungstatbestandes einzuhaltende Verfahren 
sowie die Geltendmachung der Befreiung durch den Begünstigten, 

 2. die Frist innerhalb der der 20 Euro übersteigende Ökostromförderbeitrag 
gegenüber den Begünstigten nicht mehr in Rechnung gestellt werden darf 

 2. die Frist innerhalb der der Ökostromförderbeitrag gegenüber den 
Begünstigten nicht mehr in Rechnung gestellt werden darf und innerhalb 
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und innerhalb derer der nach Eintritt des Kostenbegrenzungstatbestandes 
zu viel bezahlte Ökostromförderbeitrag von den Netzbetreibern an die 
Begünstigten rückzuerstatten bzw. gutzuschreiben ist, 

derer der nach Eintritt des Befreiungstatbestandes zu viel bezahlte 
Ökostromförderbeitrag von den Netzbetreibern an die Begünstigten 
rückzuerstatten bzw. gutzuschreiben ist, 

 3. bis 5. …  3. bis 5. … 

 „Inkrafttretensbestimmungen der ÖSG 2012-Novelle BGBl. I Nr. xxx/2019 

 § 57b. (1) (Verfassungsbestimmung) § 1 tritt mit dem der Kundmachung 
folgenden Tag in Kraft. 

 
(2) Alle übrigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes treten mit dem der 

Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 
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